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Der Schulausschuss / Rat der Stadt fasst folgende Beschlüsse, die Lehranstalt für pharmazeutisch-
technische Assistentinnen und Assistenten (PTA), Klöcknerstraße 48-50, 47057 Duisburg, betreffend:  
  
1) Änderung der Entgeltordnung für den Besuch der Lehranstalt: 
a) Für den Besuch der PTA-Lehranstalt wird monatlich pro Teilnehmer und Teilnehmerin ein 
Lehrgangsbeitrag von 160,- Euro erhoben (derzeit 130,- Euro).  
b) Es wird eine einmalige Aufnahmegebühr für Lehrgangsteilnehmer und Teilnehmerinnen in Höhe 
von 50,- Euro erhoben.  
c) Es wird pro Lehrgangsteilnehmer und Lehrgangsteilnehmerin eine Prüfungsgebühr in Höhe von 
100,- Euro erhoben.  
 
2) Weitere Beschlüsse: 
a) Die Stadt Duisburg bleibt Träger der PTA-Lehranstalt 
b) Die PTA-Lehranstalt bleibt eine städtische Einrichtung in bisheriger Form. 
c) Die Stelle der Schulleiterin bzw. des Schulleiters wird nach nunmehr 2jähriger Befristung wieder 
entfristet.  
 
Begründung: 
Die PTA-Lehranstalt hat in 40jähriger Zusammenarbeit mit der Stadt Duisburg 
hervorragende Dienste bei der Ausbildung von jungen Menschen geleistet. Die 
Lehrgangsteilnehmer/innen beteiligen sich an ihrer Ausbildung mit einem 
monatlich zu zahlenden Betrag, so dass durch die Erhöhung dieser Entgelte alle anfallenden Kosten 
für die Miete, den Unterhalt der Räume, und für Personal selber erwirtschaftet werden könnten.  
 
Durch die Umstellung des städtischen Haushalts auf NKF sind bei der 
Stadtverwaltung nun Verwaltungskosten zu kalkulieren, die die 
Stadtverwaltung der PTA-Lehranstalt in Rechnung stellen muss. Diese 
Mehrkosten können durch die Erhöhung der Lehrgangsbeiträge, sowie durch die 
Einführung von Aufnahme- und Prüfungsgebühr aufgefangen werden, ohne dass 
damit eine Verschlechterung des Angebots verbunden wäre oder zu befürchten 
wäre, dass die Nachfrage an dieser Ausbildung nachlassen würde.  
 
Da der Stadt Duisburg durch Betrieb und Unterhalt der PTA-Lehranstalt zukünftig keine Kosten 
entstehen werden, kann diese weiterhin nahezu risikolos die 
Trägerschaft für die Lehranstalt übernehmen, da eine aufwendige und 
komplizierte Suche nach einem neuen Träger schlimmstenfalls die Schließung 
der Lehranstalt zur Folge haben könnte, was den Verlust von 142 
Ausbildungsplätzen zur Folge hätte.  
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Die Stelle der neuen Schulleiterin war, nach dem überraschenden Tod der 
langjährigen ehemaligen Schulleiterin, lediglich auf 2 Jahre befristet. Es 
sind keine Gründe zu erkennen, warum diese Stelle weiterhin befristet 
bleiben sollte. Daher soll diese Stelle nun wieder entfristet werden. 


